
Steuerermäßigung wegen Unterbringung eines Elternteils in einem 
Pflegeheim 

Aufwendungen für die Unterbringung von Angehörigen in einem Pflegeheim fallen 
nicht unter die Vergünstigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder 
die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen. 
 
Ein Sohn beteiligte sich finanziell an den Kosten für die Heimunterbringung seiner 
Mutter. Er hatte diese Kosten, soweit sie auf Pflege und Verpflegung entfielen, 
steuermindernd geltend gemacht. 
 
Zu Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof. Eine Steuerermäßigung wird nur für 
Aufwendungen wegen der eigenen Unterbringung in einem Heim oder zur 
eigenen dauerhaften Pflege gewährt.  
Aufwendungen für die Unterkunft oder Pflege einer dritten Person fallen nicht 
unter die Begünstigungsregelungen. 


